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 Veröffentlicht am 31.08.1994

Norm

IESG §2 Z3

Rechtssatz

Sinngemäße Anwendung dieser Bestimmung bedeutet, daß die Ansprüche dieser Personen zwar prinzipiell wie

Arbeitnehmeransprüche zu behandeln sind, daß aber den Besonderheiten der jeweiligen Beschäftigungsverhältnisse

Rechnung getragen werden muß.
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